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1. Corona-Krise: Erleichterungen für gemeinnützige Einrichtungen 

Das Bundesfinanzministerium hat steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für 
von der Corona-Krise Betroffene beschlossen. Das gilt insbesondere bei Spenden und 
der Mittelverwendung. 

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 9.04.2000, IV C 4 -S 2223/19/10003 :003 

 
Die Regelungen beziehen sich auf Aktivitäten zur Förderung und Unterstützung des 
gesamtgesellschaftlichen Engagements bei der Hilfe der von der Corona-Krise Betroffenen. 

Vereinfachter Zuwendungsnachweis 

Nach der geltenden Regelung des § 50 Abs. 4 und 5 Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung (EStDV) ist bei Zuwendung zur Hilfe in Katastrophenfällen bei Spenden auf 
Sonderkonten der vereinfachte Zuwendungsnachweis möglich. D.h. statt einer formellen 
Zuwendungsbestätigung genügt ein Überweisungs- oder Einzahlungsbeleg. 

Diese Regelung wird auch für Spenden zur Coronahilfe angewendet.  

Verwendung von Spenden für die Coronahilfe 

Gemeinnützige Einrichtungen sind bei der Verwendung ihrer Mittel grundsätzlich an die 
eigenen Satzungszwecke gebunden. Im Rahmen der Coronahilfe wären das vor allem die 
Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und mildtätige Zwecke. Diese Einschränk-
ung hebt das Bundesfinanzministerium für die Coronahilfe auf. 

Mildtätige Zwecke liegen hier vor, wenn Menschen unterstützt werden, die körperlich hilfsbe-
dürftig oder wirtschaftlich in Not geraten sind. 

Auch gemeinnützige Einrichtung ohne entsprechende Satzungszwecke dürfen Mittel, die sie 
im Rahmen einer Sonderaktion für die Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene 
erhalten haben, ohne entsprechende Änderung ihrer Satzung für den angegebenen Zweck 
selbst verwenden. 

Bei der Förderung mildtätiger Zwecke muss aber die Bedürftigkeit der unterstützen Personen 
oder Einrichtungen geprüft und dokumentiert werden. Bei Maßnahmen, z. B. Einkaufshilfen, 
für Personen in häuslicher Quarantäne oder für Personen, die aufgrund ihres Alters, Vorer-
krankungen o.ä. zum besonders gefährdeten Personenkreis gehören, darf ohne weitere 
Nachweise die körperliche Hilfsbedürftigkeit unterstellt werden.  

Das Gleiche gilt bei einer wirtschaftlichen Hilfsbedürftigkeit für die kostenlose 
Zurverfügungstellung von Lebensmitteln oder Einkaufsgutscheinen oder Hilfen für 
Obdachlose. Bei finanziellen Hilfen ist aber die wirtschaftliche Hilfsbedürftigkeit der 
unterstützten Person glaubhaft zu machen. Als wirtschaftlich hilfsbedürftig gelten Personen, 
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die nicht mehr als das Vierfache (bei Haushaltsvorständen das Fünffache) des Sozialhilfe-
regelsatzes als Einkommen haben. Insbesondere bei Familien liegt die Grenze als recht 
hoch.  

Es reicht aber auch aus, wenn die Spenden entweder an eine steuerbegünstigte Körper-
schaft, die z. B. mildtätige Zwecke verfolgt, oder an eine öffentliche Einrichtung zur Hilfe für 
von der Corona-Krise Betroffene weitergeleitet werden. 

Die gemeinnützige Einrichtung, die die Spenden gesammelt hat, kann entsprechende 
Zuwendungsbestätigungen für Spenden, die sie für die Hilfe für von der Corona-Krise 
Betroffene erhält und verwendet, ausstellen. Auf die Sonderaktion ist in der 
Zuwendungsbestätigung hinzuweisen. 

Verwendung sonstiger Mittel für die Coronahilfe 

Neben der Verwendung eigens dazu gesammelter Spenden ist es ausnahmsweise auch 
unschädlich für die Gemeinnützigkeit, wenn eine Einrichtung sonstige vorhandene Mittel, die 
nicht anderweitig gebunden sind zur Unterstützung für von der Corona-Krise Betroffene 
einsetzt. Das gilt auch für die Überlassung von Personal und von Räumlichkeiten.  

Einkaufsdienste oder vergleichbare Dienste für von der Corona-Krise Betroffene sind für die 
Steuerbegünstigung unschädlich. Erlaubt ist auch die Erstattung von Kosten für Einkaufs- 
oder Botendienste an die Mitglieder.  

Werden vorhandene Mittel an andere gemeinnützige oder öffentliche Einrichtungen, die im 
unmittelbaren Zusammenhang mit der Unterstützung für von der Corona-Krise Betroffene 
stehen zu diesem Zweck weitergeleitet, ist das schon nach der bisherigen Regelung § 58 
Nr. 2 AO unschädlich für die Gemeinnützigkeit (sog. teilweise Mittelweitergabe). 

Zuwendung als Sponsoring-Maßnahme 

Für Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen gelten die allgemeinen Regelungen zum 
Sponsoring:  

Die Aufwendungen des Sponsors für die Conoranhilfe sind nach den Vorgaben des sog. 
Sponsoring-Erlasses als Betriebsausgaben abzugsfähig. Das setzt voraus, dass der Sponsor 
wirtschaftliche Vorteile, die in der Sicherung oder Erhöhung seines unternehmerischen 
Ansehens liegen können, für sein Unternehmen erstrebt. Das ist z.B. der Fall, wenn der 
Sponsor öffentlichkeitswirksam (z. B. durch Berichterstattung in Zeitungen, Rundfunk, 
Fernsehen usw.) auf seine Leistungen aufmerksam macht. 

Hinweis: Natürlich ist statt eines solchen Sponsorings auch eine Geld- oder Sachspende aus 
dem Betriebsvermögen möglich. Hier gilt dann statt des Betriebsausgaben- der 
Sonderausgabenabzug. 

Arbeitslohnspende 

Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung von Teilen des Arbeitslohns oder auf Teile 
eines angesammelten Wertguthabens zugunsten einer Zahlung des Arbeitgebers auf ein 
Spendenkonto, werden die gespendeten Lohnteile nicht als Arbeitslohns versteuert, wenn 
der Arbeitgeber die Verwendungsauflage erfüllt und dies dokumentiert. 
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Der gespendete Arbeitslohn muss im Lohnkonto aufgezeichnet werden. Auf die Aufzeich-
nung kann verzichtet werden, wenn stattdessen der Arbeitnehmer seinen Verzicht schriftlich 
erklärt hat und diese Erklärung zum Lohnkonto genommen worden ist. Die steuerfreien 
Lohnteile dürfen in der Einkommensteuerveranlagung nicht als Spende berücksichtigt 
werden. 

Überlassung von Personal und Sachmitteln 

Stellen gemeinnützige Einrichtungen entgeltlich Personal, Räumlichkeiten, Sachmittel oder 
andere Leistungen in Bereichen zur Verfügung, die für die Bewältigung von Auswirkungen 
der Corona-Krise notwendig sind (z. B. an Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime), dürfen 
diese Betätigungen sowohl ertragsteuerlich als auch umsatzsteuerlich dem Zweckbetrieb 
AO zugeordnet werden. Dies gilt unabhängig davon, welchen steuerbegünstigten Zweck die 
jeweilige Körperschaft, die Personal, Räumlichkeiten, Sachmittel oder andere Leistungen zur 
Verfügung stellt, satzungsmäßig verfolgt.  

Die umsatzsteuerbaren Überlassungen von Sachmitteln und Räumen sowie von Arbeitneh-
mern können nach § 4 Nummern 14, 16, 18, 23 und 25 UStG als eng verbundene Umsätze 
der steuerbegünstigten Einrichtungen untereinander umsatzsteuerfrei sein, wenn die 
überlassenen Leistungen insbesondere in Bereichen der Sozialfürsorge oder der sozialen 
Sicherheit, der Betreuung und Versorgung von Betroffenen der Corona-Krise dienen. Für 
Überlassungsleistungen von bzw. an andere Unternehmer greift die Umsatzsteuerbefreiung 
nicht.  

Bei der unentgeltlichen Bereitstellung von medizinischem Bedarf und unentgeltlichen Perso-
nalgestellungen für medizinische Zwecke durch Unternehmen an Einrichtungen, die einen 
unverzichtbaren Einsatz zur Bewältigung der Corona-Krise leisten, wie insbesondere Kran-
kenhäuser, Kliniken, Arztpraxen, Rettungsdienste, Pflege- und Sozialdienste, Alters- und 
Pflegeheime sowie weitere öffentliche Institutionen wie Polizei und Feuerwehr, wird von der 
Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe abgesehen. 

Verluste aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben und der 
Vermögensverwaltung 

Der Ausgleich von Verlusten, die gemeinnützige Organisationen nachweislich aufgrund der 
Auswirkungen der Corona-Krise bis zum 31. Dezember 2020 im steuerpflichtigen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb oder in der Vermögensverwaltung entstehen, mit Mitteln des ideellen 
Bereichs, Gewinnen aus Zweckbetrieben, Erträgen aus der Vermögensverwaltung oder 
Gewinnen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben ist für die Steuerbegünstigung der 
jeweiligen Körperschaft unschädlich. 

Praxishinweis: Das gilt z.B. für gastronomische Einrichtungen oder Shops die aktuell Verluste 
machen. Auch Mietausfälle aus langfristiger Vermietung gehören dazu. 
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Aufstockung von Kurzarbeitergeld und Fortsetzung der Zahlung von Übungsleiter-und 
Ehrenamtspauschale 

Stocken gemeinnützige Organisationen ihren eigenen Beschäftigten, die sich in Kurzarbeit 
befinden, das Kurzarbeitergeld aus eigenen Mitteln bis zu einer Höhe von insgesamt 80 % 
des bisherigen Entgelts auf, werden weder die Mittelverwendung für satzungsmäßige 
Zwecke noch die Marküblichkeit und die Angemessenheit der Aufstockung geprüft, wenn die 
Aufstockung einheitlich für alle Arbeitnehmer erfolgt. Die Voraussetzungen des § 55 Absatz 1 
Nr. 1 und 3 AO gelten als erfüllt, d.h. es liegt damit kein Verstoß gegen die Gebote der 
Mittelbindung und der Selbstlosigkeit (unentgeltliche Zuwendungen) vor. 

Zudem wird es gemeinnützigkeitsrechtlich nicht beanstandet, wenn die Ehrenamts- oder 
Übungsleiterpauschalen weiterhin geleistet werden, obwohl eine Ausübung der Tätigkeit 
aufgrund der Corona-Krise (zumindest zeitweise) nicht mehr möglich ist. 

Hinweis: Das BMF schränkt das auf Vergütungen im Rahmen der Ehrenamts- und 
Übungsleiterpauschale ein. Ob gemeinnützige Organisationen solche Ersatzzahlungen an 
andere selbstständig tätige (Honorar-)Kräfte leisten dürfen bleibt offen. Hier gibt es 
gemeinnützigkeitsrechtliche Bedenken. Grundsätzlich gelten bei Zahlungen zwei 
Voraussetzungen: 

1. Es muss ein Rechtsgrund für die Zahlung bestehen. Der fehlt bei Selbstständigen i.d.R., 
wenn die vereinbarte Leistung nicht erbracht wird. Es sei denn, der Vertrag regelt das 
anders. Auch dann müsste der Vertrag aber i.d.R. gekündigt werden. Die Kündigungsfrist für 
freie Mitarbeiter richtet sich nach § 621 BGB und hängt davon ab, für welchen Zeitraum die 
Vergütung bezahlt wird. Bei einer monatlichen Vergütung kann bis zum 15. eines Monats für 
den Schluss des Monats gekündigt werden. 

2. Die Vergütung muss verkehrsüblich (branchenüblich) sein. Auch hier gilt wahrschein-
lich, dass das nicht üblich ist. Freie Mitarbeiter werden regelmäßig nach der tatsächlich 
erbrachten Arbeitsleistung bezahlt und nicht wie abhängig Beschäftigte auch bei Krankheit 
oder Arbeitsausfall. 

Steuerbefreiung für Beihilfen und Unterstützungen an Beschäftigte 

Das Bundesfinanzministerium hat in einem weiteren Schreiben eine Verwaltungsregelung zur 
Steuerbefreiung für Beihilfen und Unterstützungen an Beschäftigte veröffentlicht, mit denen 
die zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise abgemildert werden sollen (9.04.2020, 
IV C 5 - S 2342/20/10009 :001). 

Danach bleiben Zahlungen/Sachleistungen an Arbeitnehmer/innen zusätzlich zum geschuld-
eten Arbeitslohn nach § 3 Nummer 11 EStG als Arbeitgeberunterstützung bis 1.500 Euro 
steuer- und sozialversicherungsfrei. Die Regelung gilt bis Ende des Jahres. Es wird unter-
stellt, dass die Voraussetzungen nach R 3.11 Abs. 2 Satz 1 Lohnsteuer-Richtlinien vorliegen, 
d.h. die Unterstützungen sind dem Anlass nach gerechtfertigt sind (wie sonst z. B. in Krank-
heits- und Unglücksfällen). 

Wichtig: Vom Arbeitgeber geleistete Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld fallen nicht unter diese 
Steuerbefreiung. Das gilt auch für Zuschüsse als Ausgleich zum Kurzarbeitergeld wegen 
Überschreitens der Beitragsbemessungsgrenze. 
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Rund um den Vereinsinfobrief 

 Kopieren! Verwenden Sie einzelne unsere Beiträge für Ihre Newsletter, Publikationen oder Zeitschriften – 
kostenlos und unverbindlich. Einzige Bedingung: Sie verweisen mit einem Link am Ende des Beitrages auf 
www.vereinsknowhow.de. 

 Empfehlen! Empfehlen Sie den Vereinsinfobrief, indem Sie ihn einfach weiterleiten. Danke! 
 Werben im Vereinsinfobrief: Infos zu Preisen und aktueller Abonnentenzahl unter 

www.vereinsknowhow.de/werbung.htm 

Verantwortlich für den Inhalt ist, soweit nicht anders angegeben: Wolfgang Pfeffer, Ringstr. 10, 19372 Drefahl 


